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Stellungnahme zu TOP 2 der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 16.12.2022 
2. Anfragen an den Magistrat 
2.2 Anfrage des Stadtverordneten Dr. Diehlmann zur Niederschlagwassergebühr 
 
Sachdarstellung: 
Stadtverordneter Dr. Diehlmann hat zum Projektablauf zur Aktualisierung der Grunderhebungs-
daten für die Festsetzung der Niederschlagswassergebühren drei Fragen gestellt, die im Fol-
genden beantwortet werden. 
 
1. Wie hoch ist die Rücklaufquote für die rund 9.000 versendeten Fragebögen? 
 
2. Wie viele Fragebögen konnten ohne weitere Erschwernis bearbeitet werden? 
 
3. Wie viel Zeitaufwand ist in Personentagen oder -stunden für diese Tätigkeit in der Verwaltung 
zu veranschlagen?  
 
 
Zu 1.  
Die Rücklaufquote liegt bei 82 %. Nach Auskunft externer Beratungsfirmen liegt diese bei ver-
gleichbaren Projekten in der Regel bei 70 bis 80 %. 
 
Zu 2.  
Hier ist zunächst zu hinterfragen, was unter „weiterer Erschwernis“ zu verstehen ist. Aus Sicht 
der Verwaltung kann hier unterschieden werden zwischen Niederschlagswasserklärungen, bei 
denen nur eine Standardüberprüfung mit folgender rechnerischer Bearbeitung erforderlich ist 
und solchen, bei denen zusätzliche Arbeiten anfallen, die dann als „weitere Erschwernis“ zu wer-
ten sind.  
Dies sind zum Beispiel: 

• Rückfragen an Eigentümer, sofern die Angaben nicht plausibel oder unklar sind 
• Prüfung von geänderten Flächen 
• Erforderliche Aufteilungen von Eigentumswohnungsanteilen 
• Eigentumswechsel, die bisher weder vom Finanzamt noch von den Eigentümern mitge-

teilt wurden 
• Berechnung von Zisternen (Volumen im Verhältnis zur entwässerten Fläche) 
• Fragebögen ohne die erforderliche Unterschrift 
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Der Anteil dieser mit erhöhtem zeitlichem Aufwand in unterschiedlichem Umfang zu bearbeiten-
den Bögen liegt nach den bisherigen Erfahrungswerten bei ca. 40 %. Für die verbleibenden 60 
% kann die standardisierte Bearbeitung erfolgen. 
 
Zu 3.  
Bereits im Stadium der Projektplanung war diese Frage schwer zu beantworten. Daher wurde 
entschieden, die Zeitleiste sukzessive im laufenden Projekt anhand von Referenzzeiträumen zu 
erstellen. 
Wie oben beschrieben, ist der Bearbeitungsaufwand für die Erklärungen sehr unterschiedlich 
und die durchschnittliche Bearbeitungszeit für einen Fragebogen war im Vorfeld kaum ab-
schätzbar. Ein Vergleich mit ähnlichen Projekten anderer Städte war aufgrund differierender 
Satzungsregelungen, mit unterschiedlichen zu erfragenden Parametern nur bedingt möglich. 
 
Eine in der klassischen Projektplanung übliche Angabe der Personentage war daher nicht mög-
lich. Hilfsweise werden daher für die Konkretisierung des Projektablaufplanes nach den ersten 
Wochen im Echtbetrieb die Arbeitsfortschritte bilanziert. Demnach kann davon ausgegangen 
werden, dass die Bearbeitung der Fragebögen inklusive der Bescheidläufe bis ca. Mitte Sep-
tember 2023 abgeschlossen sein wird.  
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